
Turnierordnung der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern vom 13.04.2013 mit redaktionellen

Korrekturen vom 25.01.2026

Die Turnierordnung der Schachjugend Mecklenburg-Vorpommern (SJ-MV) regelt den Jugendspielbe-

trieb, soweit er über den Rahmen der Vereine hinausgeht, insbesondere:

• die Durchführung der Landesmeisterschaften

• die Teilnahme an offiziellen Deutschen Jugendmeisterschaften

• im Bedarfsfall und unter Berücksichtigung der finanziellen und organisatorischen Möglichkeiten

Wettbewerbe für besondere Personengruppen oder bei besonderen Anlässen.

Personenbezeichnungen (z.B. Spieler, Jugendlicher) und Funktionsbezeichnungen (z.B. Referent)

ohne explizite Angabe eines Geschlechtes werden in dieser Ordnung geschlechtsneutral verwendet.

1 Allgemeine Bestimmungen

1.1 Spielberechtigung

An den Turnieren der Schachjugend MV (SJ-MV) können nur Jugendliche teilnehmen, die laut

Spielerpassstelle
:::::
eine

::::::
aktive

::::::::::::::::::
Spielberechtigung

:
für einen dem LSV M-V angeschlossenen Verein

spielberechtigt sind
::::::::
besitzen. Sie müssen die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder ihren Le-

bensmittelpunkt seit mindestens 3 Monaten in der Bundesrepublik Deutschland haben. Der Nachweis

ist auf Anforderung beim Landesspielleiter Jugend zu erbringen. Dies kann durch die Vorlage einer

Schulbescheinigung oder eines Mietvertrages oder ähnlichem erfolgen. Der Landesspielleiter Jugend

entscheidet über Ausnahmen von der Frist.

1.2 Spieljahr und Saison

Das Spieljahr (Saison) der SJ-MV beginnt am 1. Juli und endet mit dem 30. Juni des folgenden Jahres.

1.3 Termine

Der Spielbetrieb soll möglichst zwei Wochen nach Schulbeginn in Mecklenburg-Vorpommern unter

Beachtung der Termine der Norddeutschen Meisterschaften starten. Alle Meisterschaften sind so

zu terminieren, dass die Einhaltung der Meldetermine der Norddeutschen Schachjugend bzw. der

Deutschen Schachjugend für die Qualifikanten möglich ist.

1.4 Altersklassen

Im Sinne dieser Turnierordnung gilt als Jugendlicher u18, wer das 18. Lebensjahr im Kalenderjahr des

Saisonanfangs noch nicht vollendet hat. Andere Altersklassen gelten entsprechend.

1.5 Meisterschaften

Die SJ-MV veranstaltet jährlich die in den Punkten 2, 3 und 4 aufgeführten Meisterschaften und

Turniere.

1.6 Berufungen

Die SJ-MV benennt grundsätzlich die jugendlichen Teilnehmer für alle offiziellen Meisterschaften und

Auswahlkämpfe des LSV M-V.
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